
Wolfgang Bosbach im Lokschuppen

14.03.2017

Gemeinsame Veranstaltung von CSA und CSU

Simbach. Der Bundestagsabgeordnete und ehemalige Vorsitzende des

Innenauschusses im Deutschen Bundestag, Wolfgang Bosbach, kommt

am Freitag, 17. März, als Referent zu einer gemeinsamen

Veranstaltung von Christlich-sozialer Arbeitnehmerunion (CSA) und

CSU-Kreisverband nach Simbach in den Lokschuppen. Beginn ist um 18

Uhr.

Der Vorsitzende der CSA, Franz Reiter, freut sich in einer

Pressemitteilung, mit Bosbach "einen der profiliertesten Innenpolitiker

der Union und Angela-Merkel-Kritiker", für die Veranstaltung gewonnen

zu haben. Von Februar 2000 bis November 2009 war Bosbach

stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion der Union und

damit innerhalb der Fraktion zuständig für die Bereiche Recht, Petition,

Innenpolitik, Sport, Vertriebene und Flüchtlinge, Kunst, Kultur und Medien.

Seit November 2009 war er Vorsitzender des parlamentarischen Innenausschusses. Diesen Posten legte er

mit Wirkung zum 22. September 2015 nieder, da er auch künftig seiner Überzeugung folgen und

abweichend vom Kurs seiner Parteivorsitzenden gegen weitere Rettungspakete für Griechenland stimmen

wolle, was, so seine Begründung, mit dem Ausschussvorsitz nicht vereinbar sei. Sein Bundestagsmandat

behielt er, da er für seine politische Überzeugung nur im Parlament werben und kämpfen könne.

Im Anschluss an die Ausführungen von Wolfgang Bosbach besteht die Möglichkeit, an den Referenten

Fragen zu stellen. An der Veranstaltung können alle Interessierten teilnehmen.

− red

URL: http://www.pnp.de/region_und_lokal/paid_content/landkreis_rottal_inn/pfarrkirchen_simbach/pfarrkirchen
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